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RS OGH 1974/5/30 2Ob146/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1974

Norm

ZPO §502 Abs3 Da1

ZPO §502 Abs3 Db

Rechtssatz

Daß das Berufungsgericht in der Beurteilung einer Rechtsfrage mit dem Erstgericht übereinstimmt, kann das im Spruch

in der Hauptsache abweichende Berufungsurteil auch dann nicht als bestätigendes Urteil erscheinen lassen, wenn das

Ersturteil von dem nunmehrigen Revisionswerber nur hinsichtlich der Beurteilung dieser Rechtsfrage bekämpft wurde.

Entscheidungstexte

2 Ob 146/74

Entscheidungstext OGH 30.05.1974 2 Ob 146/74
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